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Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

Geburt und Tod sind unweigerlich 
mit unserem Leben verbunden. Mit 
unserer eigenen Endlichkeit und 
dem Tod von Angehörigen setzen 
wir uns jedoch im Alltag meist 
kaum auseinander. Daher fühlen 
sich viele Menschen bei einem 
Todesfall in der Familie zunächst 
überfordert, vor allem, wenn die-
ser unerwartet eintritt. Während 
die tiefe Trauer den Angehörigen 
wenig Raum lässt, um die erfor-
derlichen  Formalitäten zu erledi-
gen, sind gerade in dieser Situation 
Entscheidungen zu treffen. Auch 
wenn ein Bestattungsinstitut hilf-
reich zur Seite steht, kommen auf 
die Angehörigen eine Reihe von 
Aufgaben zu, die keinen Aufschub 
dulden.

Deshalb geben wir Ihnen mit dieser 
Broschüre einen kleinen Ratgeber an 
die Hand, der eine erste Orientierung 
erleichtert. Sie bietet Ihnen weiter-
führende Informationen und prak-
tische Hilfen, so dass Sie sich einen 
Überblick verschaffen können, was 
Sie im Trauerfall zu tun haben. 
Gleichzeitig bietet die Broschüre 
einen Überblick über die Friedhöfe 
im St. Wendeler Stadtgebiet und die 
Bestattungsformen.

Ich hoffe sehr, dass wir Ihnen 
mit dieser Publikation helfen, in 
einer schwierigen Situation alles 
Erforderliche in Ihrem Sinne regeln 
zu können.

Ihr

Klaus Bouillon
Bürgermeister

Vorwort
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auch das sterben gehört zum leben

Friedhöfe sind zwar in erster Linie 
Orte für Bestattungen und damit 
Ausdruck und Spiegel für den 
Umgang mit dem Tod innerhalb 
einer Gesellschaft. 

Die Stätten der letzten Ruhe sind 
aber nicht nur Orte der Trauer, 
sondern auch solche der Hoffnung, 
der Pietät und der würdigen 
Stille. Sie sind sogar Orte des 
Lebens und der Begegnung. Viele 
Menschen schätzen sie auch als 
grüne Erholungsräume und kul-
turelle Kleinode. Unsere Friedhöfe 
verbinden das Notwendige mit dem 

Nützlichen, die materielle mit der 
geistigen Welt. Hier vollziehen sich 
Begegnungen zwischen Trauernden 
und Spaziergängern. Gefühle wer-
den ausgetauscht und menschliche 
Wärme vermittelt. Der Friedhof ist 
ein Treffpunkt für die Bevölkerung 
der Stadt oder eines Ortsteils. Auch 
ein Teil der Stadtgeschichte wird 
hier lebendig. Friedhöfe erzählen 
von den letzten Ruhestätten bekann-
ter Familien und Persönlichkeiten. 
Seit Menschen auf dieser Erde 
leben, bestatten sie ihre Toten. 
Wenn möglich, werden die Gräber 
gekennzeichnet und geschützt. Die 
Bestattungsformen des christli-
chen Abendlandes haben sich aus 
den biblisch-israelitischen und den 
antiken griechischen und römischen 
Traditionen entwickelt. Die ersten 
Christen bestatteten ihre Toten in 
Felshöhlen, Erdgräbern, Gruften 
oder Katakomben. Das Römische 
Reich kannte zur Zeit Christi sowohl 
Körper- wie Brandbestattungen. 
Die Christen bevorzugten, dem 
Auferstehungsglauben gemäß, die 
Körperbestattung.

Grabmal

Grabmal
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FormalItäten und sonstIge massnahmen In stIchworten

•  den Arzt benachrichtigen, wenn 
der Tod in der Wohnung einge-
treten ist

•  die Todesbescheinigung vom 
Arzt ausstellen lassen, wenn der 
Sterbefall in der Wohnung einge-
treten ist

•  ein Bestattungsunternehmen mit 
der Überführung beauftragen 
(welches auf Wunsch auch fast 
alle mit einem Sterbefall verbun-
denen Behördengänge erledigt)

•  die Sterbeurkunden beim Standes-
amt des Sterbeortes ausstellen 
lassen

•  Bestattungsform festlegen (Erd- 
oder Feuerbestattung, Wahl- oder 
Reihengrab)

•  Sarg auswählen
•  Terminfestlegung bei Stadt und 

Kirche für die Trauerfeier und 
Beerdigung 

•  Ausgestaltung der Trauerfeier 
regeln (Orgelspiel, Dekoration, 
Sarggebinde, Kränze und Hand-
sträuße)

•  Terminabsprache mit Druckerei 
wegen Anzeige/Gedenkbildchen

•  Zeitungsanzeige (Familienanzeige, 
Nachruf) verfassen und bestellen

•  Adressen für Anschriften bei 
Trauerbriefen zusammenstellen

•  dem Pfarrer oder Trauerredner 
Informationen über die verstorbe-
ne Person zukommen lassen

•  für Leichenschmaus Gaststätte, 
Restaurant oder Café reservieren

•  mit Versicherungen bzw. Sterbe-
kasse abrechnen

•  den Tod eines Rentenempfängers 
beim Postrentendienst melden

•  bei der Rentenversicherungsstelle 
Vorschußzahlung beantragen

•  Rentenanspruch geltend machen
•  Beamtenversorgung und Zusatz-

versicherung beantragen
•  den Sterbefall beim Arbeitgeber 

melden
•  an Trauerkleidung denken
•  Angehörige und Freunde benach-

richtigen
•  Erbschein beantragen und Testa-

ment eröffnen lassen (Notar ein-
schalten)

•  Wohnung kündigen, Übergabe 
regeln

•  Zeitungen und Telefon ab- oder 
umbestellen

•  Auto und Kfz-Versicherung ab- 
oder ummelden

•  Post umbestellen
•  Daueraufträge bei Banken und 

Sparkassen ändern
•  Fälligkeit von Terminzahlungen 

prüfen
•  Vereinsmitgliedschaften kündigen
•  Abstellen von Gas und Wasser
•  Heizungsanlage regulieren
•  bei Bedarf Rechtsanwalt, Steuer-

berater, Notar einschaltenFriedhofshalle St. Wendel
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Bei einem Trauerfall ist es wich-
tig zu wissen, dass die qualifi-
zierten Bestattungsunternehmen es 
als ihre eigentliche Aufgabe anse-
hen, den Hinterbliebenen hilfreich 
zur Seite zu stehen. Das betrifft 
entsprechend den an sie gerichte-
ten Wünschen die Ausrichtung 
und Durchführung der Bestattung, 
die Erledigung der Formalitäten 
bei Behörden, Kirchengemeinden, 
Friedhofsverwaltungen und Kranken-
häusern.
Die Anzeige eines Sterbefalles kann 
aber nur dann reibungslos gesche-
hen, wenn die entsprechenden Unter-
lagen stets griffbereit sind.

ANZEIGE BEIM STANDESAMT

Jeder Sterbefall ist spätestens am fol-
genden Werktag nach dem Todestag 
dem zuständigen Standesamt anzu-
zeigen.

Zuständig für die Beurkundung ein-
es Sterbefalles ist das Standesamt, in
dessen Bezirk der Tod eines Men-
schen eingetreten ist. Für die Kreis-
stadt St. Wendel ist dies das Stan-
desamt im Alten Rathaus am Dom 
in St. Wendel (Tel. 0 68 51/809-140).

Ist der Tod im Krankenhaus einge-
treten, so erfolgt die schriftliche An-
zeige durch die dortige Verwaltung. 
Ansonsten ist der Tod mündlich 
durch einen der nächsten Angehö-
rigen oder einen beauftragten Be-
statter beim Standesamt anzuzeigen.

ERFORDERLICHE URKUNDEN 

Für die Eintragung des Sterbefalles 
in das Sterbebuch sollten folgende 
Unterlagen vorgelegt werden:

• Todesbescheinigung und Leichen-
schauschein des Arztes

• bei mündlicher Anzeige des Todes-
falles der Personalausweis des 
Anzeigenden

• bei Verheirateten oder verheiratet 
Gewesenen ein Auszug aus dem 
Familienbuch vom Standesamt 
des Wohnortes. Das Familienbuch 
beim Standesamt ist nicht zu ver-
wechseln mit dem 

Stammbuch der Familie, das die 
Eheleute in ihrem Besitz haben! 
Dies kann aber zur Eintragung des 
Sterbefalles mit vorgelegt werden. 
Im Zweifel folgende Urkunden
mitbringen: Heiratsurkunde, bei
Witwen oder Witwern die Sterbe-
urkunde des verstorbenen Part-
ners, bei Geschiedenen das
Scheidungsurteil mit Rechts-
kraftvermerk, bei Ledigen die 
Geburtsurkunde.
Die Vorlage dieser Urkunden ist
nicht erforderlich, wenn die ent-
sprechenden Personenstandsbü-
cher beim Standesamt geführt wer-
den.

WAS IST ZU TUN?

Ehrenmal St. Wendel
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Art und Ort der Bestattung richten 
sich zunächst nach dem Willen des 
Verstorbenen. Hat der Verstorbene 
Wünsche in dieser Hinsicht geäu-
ßert, so vertraut er in der Regel dar-
auf, dass seine Angehörigen seinen 
Willen erfüllen werden. Rechtlich 
bindend sind jedoch getroffene 
Anordnungen nur dann, wenn sie 
als formgerechter letzter Wille ver-
fasst wurden. Fehlt es an einer 
Willensäußerung des Verstorbenen, 
so sind die Angehörigen berechtigt, 
über Art und Ort der Bestattung und 

die Einzelheiten zu deren Gestaltung 
zu entscheiden. Dabei geht der Wille 
des überlebenden Ehegatten vor 
dem aller Verwandten. Hinterlässt 
der Verstorbene keinen Ehegatten, 
so geht der Wille der Kinder oder 
ihrer Ehegatten dem der übrigen 
Verwandten, der Wille näherer 
Verwandter dem der entfernteren 
Verwandten oder des Verlobten 
vor.

Zuständig für alle mit der Bestat-
tung zusammenhängenden Fried-

hofsangelegenheiten ist der Grün-
ordnungs- und Friedhofsbetrieb, 
Am Sportzentrum 7 in St. Wendel, 
Telefon 0685�-809 400 und 40�. 
Das Verwaltungsgebäude befin-
det sich auf dem Friedhof in St. 
Wendel.

Dort werden auch Auskünfte über 
die verschiedenen Bestattungsarten 
erteilt. Auch bezüglich der Höhe der 
von der Bestattungsform abhängi-
gen Friedhofsgebühren kann auf 
Wunsch Auskunft gegeben werden.

wer bestImmt bestattungsart und bestattungsort?
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trauerFeIer und KIrchlIche beerdIgung

War ein Verstorbener Mitglied einer 
öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaft (z.B. Evangelische 
Landeskirche, Römisch-katholi-
sche Kirche) und lässt sich diese 
Zugehörigkeit durch die Melde-
datei bzw. durch die Heirats- und 
Familienbücher beim Standesamt 
nachweisen, so wird die Konfes-
sionszugehörigkeit in die Sterbe-

urkunde eingetragen, sofern die 
Angehörigen damit einverstanden 
sind.

Für das Pfarramt, welches für die 
kirchliche Beerdigung zuständig ist, 
gilt dies gleichzeitig als Nachweis, 
dass der Verstorbene seiner Kirche 
bis zum Tod angehörte. Die nächsten 
Angehörigen sollten zweckmäßiger-

weise direkt mit dem zuständigen 
Pfarramt Kontakt aufnehmen, um 
ein Gespräch zur Vorbereitung der 
kirchlichen Beerdigung zu vereinba-
ren. Falls keine kirchliche Beerdigung 
gewünscht wird, ist das beauftrag-
te Bestattungsunternehmen auf 
Wunsch gerne bereit, einen Trauer-
redner zu vermitteln. Gleiches gilt 
für Art und Form der Ausgestaltung 
der Trauerfeier. Das Abschied neh-
men vom Verstorbenen am offenen 
Sarg ist grundsätzlich möglich, aber 
mit der Friedhofsaufseherin oder 
dem Bestattungsunternehmen zu 
vereinbaren.Familiengrabfeld Bliesen

Kapelle Friedhof Wendel
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blumenschmucK und grabbetreuung

Ob nach den Wünschen, die der 
Verstorbene zu Lebzeiten geäußert 
hat, oder nach den Vorstellungen 
der Angehörigen – für Grün- und 
Blumenschmuck als würdigen Rah-
men für eine Trauerfeier sind die 
Floristen und Gärtner Ihre direkten 
Ansprechpartner.

Bei Ihnen finden Sie kompetente 
Beratung, individuelle Gestaltungs-
vorschläge und umfassenden Ser-
vice; die Umsetzung Ihrer Vorgaben 
steht dabei stets im Vordergrund.
Außerdem stehen die Floristen und 
Gärtner für die weitere Grabpflege 
und Gestaltung des  Grabschmuckes 

zur Verfügung. Art und Umfang der 
Leistungen bestimmen Sie ganz nach 
Ihren persönlichen Vorstellungen – 
die Floristen und Gärtner garantie-
ren Ihnen ein gepflegtes Grab für 
einen langen Zeitraum.
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rentenVersIcherungsträger, VersIcherungen, VereIne,

Weiterhin ist die zuständige Kran-
kenversicherung unter Vorlage 
der vom Standesamt ausgestellten 
gebührenfreien Sterbeurkunde zu 
informieren.

ANDErE VErSIcHErUNgEN

Erhielt der Verstorbene eine Kriegs-
rente oder die Verstorbene eine 
Kriegswitwenrente, ist umgehend 
eine Anzeige beim zuständigen 
Versorgungsamt erforderlich. In 
bestimmten Fällen ist auch die 

private Unfallversicherung, eine 
Privat-Sterbekasse oder bei einer 
bestehenden Lebensversicherung, 
die zuständige Versicherung vom 
Todesfall zu informieren. 

Daneben sind auch andere abge-
schlossene Versicherungen, wie 
zum Beispiel die Privathaftpflicht-,  
Rechtsschutz-, Hausrat-, Kraftfahr-
zeug haftpflichtversicherung vom 
Todesfall zu unterrichten, damit 
ggf. für den die Nachfolge antre-
tenden Versicherungsnehmer der 
Versicherungsschutz weiterhin auf-
rechterhalten werden kann.

mITgLIEDScHAfTEN

War der Verstorbene Mitglied in 
einem Verein, einer Partei oder in 
einem Berufsverband, so ist auch 
dorthin der Tod mitzuteilen. Falls 
der Ehepartner an einer Fortsetzung 
der Mitgliedschaft interessiert ist, 
was in der Regel sinnvoll erscheint, 
um bestehende Kontakte aufrecht-
zuerhalten, sollte dies ebenfalls mit-

geteilt werden. War der Verstorbene 
aktives Mitglied, sollte die Vereins- 
bzw. Verbandsleitung rechtzeitig 
vom Tode ihres Mitgliedes infor-
miert werden, da üblicherweise eine 
Abordnung an der Bestattung teil-
nehmen möchte und - bei beson-
ders verdienstvoller Tätigkeit - eine 
Trauerrede gehalten wird.

SoNSTIgE ErLEDIgUNgEN

Banken, Sparkassen oder Post-
scheckamt, bei denen der Ver-
storbene ein Konto hatte, sind 
ebenfalls zu verständigen. Sofern 
keine Kontovollmacht durch ein-
en Angehörigen bestand, sind 
Zahlungsanweisungen nur dann 
möglich, wenn der Betreffende 
einen Erbschein des zuständi-
gen Notariats vorlegt. In der 
Praxis jedoch begleichen die 
meisten Banken die anfallenden 
Beerdigungskosten zu Lasten des 
Kontos des Verstorbenen, sofern die 
Auslagen durch Originalrechnungen 
nachgewiesen werden.Familiengrabstätte Friedhof St. Wendel
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Weiterhin ist zu prüfen, ob Ände- 
rungs- oder Kündigungsmitteilungen 
an den Wohnungsvermieter sowie für 
den Bezug von Strom, Gas, Wasser 
oder sonstige Verpflichtungen des 
Verstorbenen (Zeitungsabonnement, 
Buch- oder Zeitschriftenclub usw.) 
erforderlich sind.

NAcHLASSrEgELUNg

Es empfiehlt sich, zu Lebzeiten sei-
ne Angelegenheiten rechtzeitig und 
umsichtig zu ordnen. 

Dies sollte insbesondere dann 
geschehen, wenn man als Einzel-
person lebt und kinderlos ist oder 
unverheiratet mit einem Partner 
zusammenlebt.

Insbesondere Alleinstehenden ist zu 
raten, Namen und Anschriften von 
zu benachrichtigenden Verwandten 
und Bekannten sowie andere wich-
tige Informationen an leicht auf-
findbaren Stellen in der Wohnung 
zu hinterlegen.

Ein notariell beurkundetes Testa-
ment ist insbesondere in den Fällen 
ratsam, in denen der Verstorbene 
Grundbesitz oder nicht nur gering-
fügiges Vermögen hinterlässt. 

Damit ist sichergestellt, dass 
der Nachlass auch demjenigen 
zukommt, den der Erblasser zu 
Lebzeiten begünstigen wollte. Ist 
ein Testament nicht vorhanden, gilt 
die gesetzliche Erbfolge. 

Danach gilt grundsätzlich, dass der 
Verstorbene von seinem Ehegatten 
und seinen Kindern jeweils zur Hälfte 
beerbt wird, sofern die Ehegatten 
im gesetzlichen Güterstand lebten 
(Zugewinngemeinschaft). 

Bevor aber hier vielleicht die fal-
schen Weichen gestellt werden, 
empfiehlt sich der Gang zu einem 
Notar. Wird im Nachlass ein hand-
geschriebenes Testament mit Datum 
und Unterschrift des Erblassers 
gefunden, ist dies umgehend von 
den Angehörigen dem zuständigen 
Notariat auszuhändigen.

banKen usw. InFormIeren

Ehrenmal Werschweiler
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FrIedhöFe In st. wendel

Die Kreisstadt St. Wendel betreibt 
insgesamt �6 Friedhöfe, die Fläche 
entspricht in der Summe ca. �95,000 
m�. Die Friedhöfe befinden sich in 
allen Stadtteilen.

Neben der Durchführung von 
Bestattungen sind zahlreiche 
Pflegearbeiten in den Grün-
flächen sowie Wartungs- und 
Unterhaltungsarbeiten zu erfüllen. 
Zu den Verwaltungsaufgaben gehört 
die Vergabe der Bestattungster- 
mine, die Arbeits- und Einsatz- 
planung und das Führen und 
Ergänzen der Grabbücher, der 
computerunterstützten Fried- 
hofsdatei und der Friedhofspläne 
sowie die Betreuung und Beratung 
der Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt St. Wendel. Die generelle 
Grundlage für alle Angelegenheiten 
in Bezug auf das Friedhofswesen 
ist die Friedhofssatzung der Kreis- 
stadt St. Wendel. Darüber hinaus 
gilt für die Benutzung des Friedhofes 
sowie seiner Einrichtungen und An- 
lagen die entsprechende Gebüh- 
renordnung zur Friedhofssatzung.

ArTEN DEr grABSTäTTEN

• Einzelgrabstätten
• Urnengrabstätten
•  Anonymes Urnengrab (nur auf dem Friedhof St. Wendel)
•  Rasengrab (auf den Friedhöfen Bliesen, Hoof, Niederkirchen, 

Niederlinxweiler, Oberlinxweiler, Remmesweiler, St. Wendel, 
Urweiler, Werschweiler und Winterbach.)

•  Familiengrabstätten (nur auf dem Friedhof St. Wendel)

Die Ruhezeit bei Erdbestattungen beträgt grundsätzlich 30 Jahre, 
für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr �0 Jahre und 
für Urnen �5 Jahre.

Ehrengrab Friedhof St. Wendel

St.Wendel.indd   17 22.02.2007   8:40:56 Uhr



�8

FrIedhöFe In st. wendel

frIEDHof BLIESEN
Gesamtfläche ��.836 m�

Gräber insgesamt ca. 850 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 34

frIEDHof BUBAcH
Gesamtfläche 4.743 m�

Gräber insgesamt ca. �09 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 4

frIEDHof DörrENBAcH
Gesamtfläche 3.583 m�

Gräber insgesamt ca. �46 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 6 

frIEDHof Hoof
Gesamtfläche 5.479 m�

Gräber insgesamt ca. �86 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. ��

frIEDHof LEITErSWEILEr
Gesamtfläche 4.0�8 m�

Gräber insgesamt ca. �5� Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 5

frIEDHof mArTH
Gesamtfläche 3.689 m�

Gräber insgesamt ca. ��� Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 5
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FrIedhöFe In st. wendel

frIEDHof NIEDErkIrcHEN
Gesamtfläche 7.5�6 m�

Gräber insgesamt ca. �9� Stück
Bestattungen pro Jahr ca. ��

frIEDHof NIEDErLINxWEILEr
Gesamtfläche 8.�39 m�

Gräber insgesamt ca. 674 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. �5

frIEDHof oBErLINxWEILEr
Gesamtfläche �5.7�5 m�

Gräber insgesamt ca. 58� Stück
Bestattungen pro Jahr ca. ��

frIEDHof oSTErBrückEN
Gesamtfläche 4.�60 m�

Gräber insgesamt ca. �5� Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 5

frIEDHof rEmmESWEILEr
Gesamtfläche 5.594 m�

Gräber insgesamt ca. �48 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. �0

frIEDHof SAAL
Gesamtfläche �.997 m�

Gräber insgesamt ca. ��9 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 5
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frIEDHof ST. WENDEL
Gesamtfläche 80.�38 m�

Gräber insgesamt ca. �.570 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. ��6

frIEDHof UrWEILEr
Gesamtfläche �0.6�0 m�

Gräber insgesamt ca. 396 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. �7

frIEDHof WErScHWEILEr
Gesamtfläche 3.�70 m�

Gräber insgesamt ca. ��8 Stück
Bestattungen pro Jahr ca. 4

frIEDHof WINTErBAcH
Gesamtfläche �3.96� m�

Gräber insgesamt ca. 66� Stück
Bestattungen pro Jahr ca. �6

FrIedhöFe In st. wendel

Wir wissen, dass es
für Hinterbliebene

gut ist, wenn sie sich
für den Abschied

zeit nehmen.
Ein solcher Abschied

gibt kraft –
eine kraft, die ihnen
hilft, die Trauerzeit

zu bewältigen.
Trauer tut weh.

Aber sie heilt auch die
Wunden, die durch

den Verlust
eines menschen
entstanden sind.
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http://www.alles-deutschland.de
http://www.alles-austria.at
http://www.sen-info.de
http://www.klinikinfo.de
http://www.zukunftschancen.de
mailto:info@weka-info.de
http://www.weka-info.de


kreisstadt St. Wendel
www.sankt-wendel.de
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